Neufassung der Betriebssatzung des

Wasserwerks der Samtgemeinde Freden (Leine)

Aufgrund der §§ 6 und 113 der Niedersächsischen Gemeindeordnung

(NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt

geändert durch Artikel des Gesetzes vom 13.05.2009 (Nds. GVBl. 191),

und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. August 1989 (Nds. GVBl. S.

318), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.03.2005 (Nds. GVBl. S. 79,

128), hat der Rat der Samtgemeinde Freden (Leine) in seiner Sitzung am

20. August 2009 folgende Betriebssatzung beschlossen:

§ 1

Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1) Das Wasserwerk der Samtgemeinde Freden (Leine) wird als organisatorisch,

verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches

Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der

Samtgemeinde Freden (Leine) geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Wasserwerk der Samtgemeinde

Freden (Leine)“.

(3) Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt (mindestens) 168.726,32

Euro.

§ 2

Gegenstand des Eigenbetriebes

(1) Das Wasserwerk der Samtgemeinde Freden (Leine) wird als Eigenbetrieb

auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung

geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richtet sich

im Übrigen nach den gemäß § 142 Abs. 1 Nr. 12 NGO erlassenen Verordnungsregelungen

für Eigenbetriebe.

(2) Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser.

§ 3

Zusammensetzung und Zuständigkeit der Betriebsleitung

(1) Das Wasserwerk wird von der Betriebsleitung nach Maßgabe der bestehenden

Rechtsvorschriften selbstständig geleitet. Die Betriebsleitung ist für

die wirtschaftliche Führung des Wasserwerks verantwortlich. Sie hat den

Samtgemeindebürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten rechtzeitig

zu unterrichten.

(2) Die Betriebsleitung wird vom Samtgemeinderat bestellt. Die Betriebsleitung

kann einem Geschäftsführer übertragen werden.

(3) Nach außen vertritt die Betriebsleitung das Wasserwerk in Rechtsgeschäften

sowie im gerichtlichen Verfahren.

a) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbstständig und führt dessen

Geschäfte. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbelriebes

verantwortlich,

b) In den Angelegenheiten, die die Betriebsleitung zu entscheiden hat,

zeichnet die Betriebsleitung im Namen des Eigenbetriebes. Im Übrigen

vertritt der Samtgemeindebürgermeister den Eigenbetrieb.

(4) Erklärungen, durch die das Wasserwerk verpflichtet werden soll und die

über den Rahmen der laufenden Geschäfte, soweit sie im Wirtschafls- und

Finanzplan enthalten sind, hinausgehen, kann der Geschäftsführer nur gemeinsam

mit dem Samtgemeindebürgermeister abgeben. Sie sind, soweit

sie nicht gerichtlich oder notariell beurkundet werden, handschriftlich zu unterzeichnen.

(5) Die repräsentative Vertretung des Wasserwerkes wird gemeinsam vom

Samtgemeindebürgermeister und der Betriebsleitung wahrgenommen.

§ 4

Zusammensetzung und Zuständigkeit des Betriebsausschusses

(1) Der Rat der Samtgemeinde Freden (Leine) bildet gem. §§ 113 NGO und

5 EigBetrVO einen Betriebsausschuss. Für die Bildung und das Verfahren

des Betriebsausschusses gelten die Vorschriften der §§ 51 - 53 NGO.

(2) Der Betriebssausschuss besteht aus 7 vom Samtgemeinderat gewählten

Mitgliedern.

(3) Der Betriebsausschuss entscheidet über alle Betriebsangelegenheiten,

soweit nicht die Betriebsleitung, der Samtgemeindebürgermeister

oder der Samtgemeinderat zuständig ist, insbesondere über

a) die Bewilligung von Ausgaben, die im Finanz- und Wirtschaftsplan

nicht vorgesehen sind

b) die Bestellung des Abschlussprüfers, sofem erforderlich:

Wenn Geschäfte, über die der Betriebsausschuss zu beschließen hat,

keinen Aufschub dulden und eine unverzügliche Beschlussfassung des

Betriebsausschusses nicht möglich ist, darf die Betriebsleitung mit Zustimmung

des Samtgemeindebürgermeisters selbstständig handeln. Die

Gründe für die Eilentscheidung und die Art ihrer Erledigung sind dem

Betriebssausschuss in seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben.

(4) Der Betriebsausschuss berät über den Wirtschafls- und Finanzplan

(§§ 11, 15 EigBetrVO) sowie über die Aufnahme von Krediten und Hingabe

von Darlehen, Bestellung von Sicherheiten und Übernahme von

Schuldverpflichtungen, Bürgschaften und Gewährschaften, Erwerb, Belastung

und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen

Rechten. Er bereitet die Beschlüsse des Samtgemeindeausschusses

und des Samtgemeinderates vor.

§ 5

Wirtschaftsplan, Finanzplan

(1) Der Wirtschaftsplan (§ 11 EigBetrVO) ist rechtzeitig vom Betriebsleiter

aufzustellen und dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn mit

dem Beratungsergebnis an den Samtgemeinderat zur ßeschlussfassung

weiterleitet.

(2) Der Betriebsleiter stellt den Finanzplan (§ 15 EigBetrVO) auf und legt

ihn gleichzeitig mit dem Wirtschaftsplan dem Betriebsausschuss vor. Der

Finanzplan ist dem Samtgemeinderat zur Kenntnis zu geben.

§ 6

Kassen- und Kreditbedarf

(1) Für die Sonderkasse des Wasserwerkes gelten die Vorschriften der

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22. Dezember

2005 (Nds. GVBl. S. 458) soweit nicht ausdrücklich etwas anderes

bestimmt ist.

(2) Die Kassenaufsicht führt der Samtgemeindebürgermeister.

§ 7

Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form

Funktionsbezeichnungen, die in dieser Betriebssatzung in männlicher

Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils

zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

§ 8

Inkrafttreten

Die Betriebssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung des Wasserwerkes der Samtgemeinde

Freden (Leine) vom 12. Dezember 2007 außer Kraft.

Freden (Leine), den 20. August 2009
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